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11. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von 
Bodenschätzen

(§ 5 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 17 und Abs. 6 BauZVO)

11.1. Flächen für Aufschüttungen ГуААААААуІ

►
►

41

11.2. Flächen für Abgrabungen oder für 
die Gewinnung von Bodenschätzen

Bei kleinen Flächen kann die Randsignatur im Flächennutzungsplan entfallen.

12. Flächen für die Landwirtschaft und für Wald __
(§ 5 Abs. 2 Nr; 9 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauZVO)

schwarz/weiß farbig
12.1. Flächen für die Landwirtschaft ...............................

Gelbgrün

12.2. Flächen für Wald

Blaugrün

Die Flächensignaturen können auch als Randsignaturen verwendet werden.

Zweckbestimmung z B.: 

Erholungswald


